
Microtherm GmbH           Allgemeine Lieferbedingungen (ALB) 
 
I. Allgemeines 
Für unsere Lieferungen gelten ausschließlich die individuell ausgehandelten Ver-
tragsvereinbarungen sowie unsere ALB. Andere AGB erkennen wir - auch bei 
vorbehaltsloser Ausführung der Lieferung - nicht an. Diese ALB gelten im Falle von 
ständigen Geschäftsverbindungen oder Rahmenvereinbarungen auch für alle zukünf-
tigen Lieferbeziehungen bis zur Geltung unserer neuen Lieferbedingungen. Spätes-
tens durch Entgegennahme unserer Ware bringt der Besteller sein Einverständnis mit 
unseren Bedingungen zum Ausdruck. Alle Vereinbarungen bedürfen grundsätzlich 
der Schriftform.  
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II. Angebot, Angebotsunterlagen 
Bestellungen können wir innerhalb von 6 Wochen annehmen. Unsere Angebote sind 
freibleibend, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt. An allen 
von uns überlassenen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte 
vor. Eine Offenlegung oder Weitergabe an Dritte bedarf unserer schriftlichen Zu-
stimmung.  
 
III Preis, Preisänderungen 
1. Grundsätzlich gelten unsere Preise ab FCA Pforzheim zuzüglich der am Tag der 
Lieferung geltenden Mehrwertsteuer, Zoll-, Fracht-, Verpackungs- und Versiche-
rungskosten. Mehrwertsteuer wird in der Rechnung gesondert ausgewiesen. Die 
Preise gelten für den Einzelauftrag, nicht rückwirkend oder für künftige Aufträge.  
2. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise angemessen zu erhöhen, wenn nach 
Abschluss des Vertrages Kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund von Tarifab-
schlüssen, marktmäßigen Einstandspreisen oder Materialpreissteigerungen, eintreten. 
Diese werden dem Besteller auf Verlangen nachgewiesen. Der Besteller ist zum 
Rücktritt nur berechtigt, wenn die Preiserhöhung den Anstieg der allgemeinen 
Lebenshaltungskosten erheblich übersteigt. 
 
IV. Lieferumfang, Messmethoden, Schutzrechte, Datenschutz 
Maßgebend für Inhalt und Umfang des Vertrages ist unsere Auftragsbestätigung. 
Teillieferungen sind zulässig, soweit sich Nachteile für den Gebrauch hieraus nicht 
ergeben. Sie gelten als Erfüllung selbstständiger Verträge und sind gesondert zu 
bezahlen. Aus fertigungstechnischen Gründen behalten wir uns Mehr- oder Minder-
lieferungen im branchenüblichen Umfang, maximal bis 10% der vereinbarten Be-
stellmenge vor. Wenn wir infolge der Ausführung der Bestellungen in fremde 
Schutzrechte eingreifen, stellt uns der Besteller von Ansprüchen dritter Rechtsinha-
ber frei. Weitergehende Schäden trägt der Besteller. 
Wir sind berechtigt, Daten im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes zu verarbeiten. 
 
V. Lieferfrist 
1. Die Lieferfrist beginnt frühestens mit der Absendung der Auftragsbestätigung. Der 
Beginn der von uns angegebenen Lieferfrist setzt die vollständige Klärung aller 
technischer Fragen voraus.  
2. Die Lieferfrist gilt als eingehalten, wenn die Sendung innerhalb der Lieferfrist zum 
Versand gebracht oder die Bereitstellung der Lieferung angezeigt worden ist.  
3. Höhere Gewalt befreit uns von der Pflicht zur rechtzeitigen Lieferung. In diesen 
Fällen sind wir berechtigt, wahlweise die Lieferfrist um die Dauer des Vorliegens der 
höheren Gewalt zu verlängern oder vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten. 
Ein Anspruch auf Ersatz der dadurch entstandenen Schäden steht dem Besteller nicht 
zu. 
 
VI. Annullierungskosten 
Tritt der Besteller von einem erteilten Auftrag zurück, können wir unbeschadet der 
Möglichkeit, einen höheren tatsächlichen Schaden geltend zu machen, 10% des 
Verkaufspreises für die durch die Bearbeitung des Auftrages entstandenen Kosten 
und für entgangenen Gewinn fordern. Dem Besteller bleibt der Nachweis eines 
geringeren Schadens vorbehalten. 
 
VII. Gefahrübergang und Transport 
1. Grundsätzlich ist Lieferung ab FCA Pforzheim vereinbart. Die Gefahr geht auf den 
Besteller über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende Person überge-
ben worden ist oder zwecks Versendung unser Lager verlassen hat.  
2. Wird der Versand oder die Zustellung auf Veranlassung des Bestellers verzögert, 
beanspruchen wir, vorbehaltlich eines höheren Schadennachweises, Lagergeld in 
Höhe von 1% des Rechnungsbetrages für jeden angefangenen Monat, max. 5% des 
Nettobetrages. Dem Besteller bleibt der Nachweis eines geringeren Schadens vorbe-
halten. 
 
VIII. Pflichtverletzung 
Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtungen bedingt die rechtzeitige und ordnungs-
gemäße Erfüllung der Mitwirkungspflichten durch den Besteller.  
Bei Schadenersatzansprüchen wegen Nichterfüllung aus Verzug und Unmöglichkeit 
ist unsere Haftung für einfache Fahrlässigkeit auf die von uns verursachten Schäden 
begrenzt, die vorhersehbar sind und typischerweise mit dem konkret vorliegenden 
Geschäft im Zusammenhang stehen. Im Übrigen haften wir nur für Vorsatz und 
grobe Fahrlässigkeit. 
 
IX. Zahlungsbedingungen und Zahlungsverzug 
1. Rechnungen für Warenlieferungen sind 10 Tage abzüglich 2% Skonto oder 30 
Tage nach Rechnungsdatum netto (ohne Abzug) zu zahlen.  
2. Bei Zahlungsverzug können wir Verzugszinsen in Höhe von 8 % p.a. über dem 
jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 BGB fordern. Ein höherer Verzugsschaden kann 
nachgewiesen werden. Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen dem 

Besteller gegenüber unseren Ansprüchen nur zu, wenn die Gegenforderung unbestrit-
ten oder rechtskräftig festgestellt ist. 
 
X. Untersuchungs- und Rügepflichten, Sachmängel 
1. Eine Mangelrüge gemäß § 377 HGB ist nur dann rechtzeitig, wenn sie innerhalb 
einer Frist von 5 Arbeitstagen, gerechnet ab Lieferungseingang, bei uns eingeht. Bei 
versteckten Mängeln gilt diese Frist ab Entdeckung des Mangels. Die Mängelrüge 
entbindet den Käufer nicht von der Einhaltung der Zahlungsverpflichtungen. Soweit 
ein von uns zu vertretender Mangel der Sache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl 
im Rahmen einer von dem Besteller zu setzenden angemessenen Nachfrist zur Man-
gelbeseitigung oder Ersatzlieferung berechtigt. Im Fall der Mangelbeseitigung tragen 
wir die Aufwendungen nur bis zur Höhe des für die Lieferung vereinbarten Entgeltes. 
Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung ist der Besteller auch in dringenden 
Fällen nicht zur eigenen Nachbesserung an der Liefersache berechtigt. Schlagen 
Mangelbeseitigung oder Ersatzlieferung fehl, steht dem Besteller nach seiner Wahl 
das Recht zum Rücktritt oder zur Preisminderung zu. Wählt der Besteller nach 
gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein 
Schadenersatz wegen des Mangels zu. Erhält der Kunde eine mangelhafte Montage-
anleitung, sind wir lediglich zur Lieferung einer mangelfreien Montageanleitung 
verpflichtet und dies auch nur dann, wenn der Mangel der Montageanleitung der 
ordnungsgemäßen Montage entgegensteht. Weitergehende Ansprüche des Bestellers 
sind, mit Ausnahme vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verursachung durch uns 
sowie in Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und bei 
arglistigen Verschweigen des Mangels ausgeschlossen. Wir haften deshalb insbeson-
dere nicht für Mangelfolgeschäden, die außerhalb des Liefergegenstandes selbst 
entstanden sind sowie für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des 
Bestellers. Im Falle grober Fahrlässigkeit ist die Ersatzpflicht auf den typischen, 
vorhersehbaren Schaden begrenzt.  
2. Als Beschaffenheit der Ware gilt nur die Produktbeschreibung des Herstellers als 
vereinbart. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung der 
vereinbarten Beschaffenheit. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung 
des Herstellers stellen daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe dar. 
Garantien im Rechtssinne erhält der Kunde von uns nicht. Durch Angaben in Pro-
duktbeschreibungen und Produktspezifikationen wird, vorbehaltlich ihrer Erfassung 
als Beschaffenheitsangaben im Sinne von § 434 BGB, jedenfalls keine Garantie für 
die Beschaffenheit der Sache oder dafür, dass die Sache für eine bestimmte Dauer 
eine bestimmte Beschaffenheit behält, übernommen. Mögliche Schadenersatzansprü-
che gemäß §§ 280 ff BGB beschränken sich auf den Umfang unserer Deckung im 
Rahmen der Produkt-Haftpflichtversicherung auf einen Betrag von max. 1 Mio. 
Euro. Dies gilt nicht, soweit wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit zwingend gehaftet wird. Unsere Ersatzpflicht für Sachschäden ist im 
Falle fahrlässiger Schadenverursachung auf die Ersatzleistung unserer Produkt-
Haftpflichtversicherung von max. 1 Mio. Euro beschränkt.  
3. Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns gemäß § 478 BGB bestehen nur 
insoweit, als der Besteller mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängel-
ansprüche hinausgehende Vereinbarung getroffen hat. 
4. Die Verjährung der Mängelansprüche beträgt 6 Monate, gerechnet ab Übergabe 
der Sache. Diese Verjährungsfrist gilt grundsätzlich auch für Ansprüche auf Ersatz 
von Mangelfolgeschäden, soweit keine Ansprüche aus unerlaubter Handlung geltend 
gemacht werden und der Anspruch nicht auf der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit beruht. 
 
XI. Gesamthaftung 
Soweit unsere Haftung auf Schadenersatz ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt 
dies auch für alle Ansprüche des Bestellers wegen Verschuldens bei Vertragsschluss, 
Verletzung von Nebenpflichten oder Ansprüche des Bestellers aus der Produzenten-
haftung gemäß § 823 BGB. Gleiches gilt bei Unmöglichkeit. Soweit unsere Haftung 
ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung 
unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter, Erfüllungs- und Verrich-
tungsgehilfen. 
 
XII. Eigentumsvorbehalt 
Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur Begleichung aller im 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses entstandenen Forderungen aus der Geschäftsver-
bindung mit dem Besteller vor, einschließlich aller zu diesem Zeitpunkt entstandenen 
Forderungen aus Anschlussaufträgen, Nachbestellungen oder Ersatzteilbestellungen. 
Soweit der Wert aller Sicherungsrechte, die uns zustehen, die Höhe aller gesicherten 
Ansprüche um mehr als 20% übersteigt, werden wir auf Wunsch des Bestellers einen 
entsprechenden Teil der Sicherungsrechte freigeben. 
 
XIII. Gerichtsstand, Erfüllungsort 
1. Gerichtsstand ist unser Geschäftssitz in Pforzheim. Wir können den Besteller auch 
an dem für seinen Sitz zuständigen Gericht verklagen.  
2. Sofern sich aus Vertrag oder Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser 
Geschäftssitz auch Erfüllungsort.  
3. Für alle Rechtsfragen zwischen dem Besteller, auch wenn dieser seinen Firmensitz 
im Ausland hat, und uns gilt ausschließlich, unter Ausschluss des Kollisionsrechts 
und des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internatio-
nalen Warenkauf (CISG), das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
4. Sollten einzelne Bestimmungen dieser ALB ungültig sein, berührt dies das übrige 
Bedingungswerk nicht. Ungültige Bestimmungen sind so umzudeuten, dass der mit 
dieser Bestimmung beabsichtigte wirtschaftliche Zweck erreicht wird. 
 
Pforzheim, November 2002 
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